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6 TIERSEUCHENRECHTLICHE ALLGE-

MEINVERFÜGUNG ZUR ANORDNUNG 
EINES IMPFVERBOTES GEGEN DIE IN-
FEKTION MIT DEM VIRUS DER BO-
VINEN VIRUS DIARRHOE (BVDV) BEI 
RINDERN VOM 31.01.2022 

 
Auf der Grundlage des Artikel 46 Absatz 1 Satz 2 
Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/429 in Ver-
bindung mit § 2 der Verordnung zum Schutz der 
Rinder vor einer Infektion mit dem Bovinen Virus-
Diarrhoe-Virus (BVDV-Verordnung) werden nach-
stehende Maßnahmen für Rinder haltende Be-
triebe im Hochsauerlandkreis bekannt gegeben 
und verfügt: 

 
I. 

 
Die Impfung von Rindern gegen die Infektion mit 
dem BVD-Virus (BVDV) ist ab dem 01.02.2022 im 
gesamten Gebiet des Hochsauerlandkreises ver-
boten. 
 

II. 
 
Das unter I. angeordnete Impfverbot gilt nicht, so-
fern die Impfung vom Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt des Hochsauerlandkreises aus 
Gründen der Tierseuchenbekämpfung angeordnet 
wird. 
 

III. 
 
Die sofortige Vollziehung der unter I. und II. aufge-
führten Anordnungen wird nach § 80 Absatz 2 Satz 
1 Ziffer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
in besonderem öffentlichem Interesse angeordnet. 
 

IV. 
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am 01.02.2022 und 
damit einen Tag nach der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. 
 
Begründung zu I. und II.  
 
Das Land Nordrhein-Westfalen hat bei der Europä-
ischen Kommission einen Antrag auf Genehmi-
gung eines Programms zur Tilgung der Bovinen Vi-
rus Diarrhoe (BVD) bei Rindern eingereicht. Ziel 
dieses Tilgungsprogramms ist es, dass Nordrhein-
Westfalen der Status „frei von BVD in Bezug auf 
gehaltene Rinder“ gewährt wird. Ein solcher Status 
ermöglicht es dann, durch verpflichtende Zusatz-
garantien beim Verbringen von Rindern, die Rin-
derbestände in Nordrhein-Westfalen vor Neuinfek-
tionen mit dem BVDV zu schützen und Rinder ohne 
Handelseinschränkungen zu vermarkten. 
 
Die Voraussetzungen für die Gewährung des Seu-
chenfreiheitsstatus für eine Zone, wie zum Beispiel 
Nordrhein-Westfalen, sind in Anhang IV Teil VI Ka-
pitel 2 Abschnitt 1 der Delegierten Verordnung 
2020/689 wie folgt festgelegt: 

a) Die Impfung gegen BVD für gehaltene Rin-
der ist verboten. 

b) Mindestens während der vorhergehenden 
18 Monate wurde kein Fall von BVD bei ei-
nem gehaltenen Rind bestätigt. 

c) Mindestens 99,8 % der Betriebe, die min-
destens 99,9 % der Rinderpopulation re-
präsentieren, sind frei von BVD. 

 
In Bezug auf die Voraussetzung gemäß Buchstabe 
c) müssen die Vorgaben für den Status „frei von 
BVD“ auf Ebene des einzelnen Betriebes gemäß 
des Anhangs IV Teil VI Kapitel 1 Abschnitt 1 (Ge-
währung Status) bzw. Abschnitt 2 (Aufrechterhal-
tung Status) der Delegierten Verordnung 2020/689 
beachtet werden. Demnach führt die Impfung ge-
gen BVD dazu, dass der Betrieb keinen Freiheits-
status erlangen kann bzw. nicht länger als „frei von 
BVD“ gilt. 
 
Gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1882 ist BVD als „Seuche der Kategorie C“ 
gelistet. Somit ist BVD eine Seuche gemäß Artikel 
9 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 
2016/429, die für einige Mitgliedstaaten relevant ist 
und für die Maßnahmen getroffen werden müssen, 
damit sie sich nicht in anderen Teilen der Union 
ausbreitet, die amtlich seuchenfrei sind oder in de-
nen es Tilgungsprogramme für die jeweilige gelis-
tete Seuche gibt. 
 
Nach Artikel 46 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) 2016/429 können die Mitglied-
staaten Maßnahmen hinsichtlich der Verwendung 
von Tierarzneimitteln für gelistete Seuchen ergrei-
fen, um die wirksamste Prävention oder Bekämp-
fung dieser Seuchen zu gewährleisten, sofern 
diese Maßnahmen angemessen oder notwendig 
sind. Diese Maßnahmen können Folgendes um-
fassen: a) Verbote und Beschränkungen der Ver-
wendung von Tierarzneimitteln. 
 
Des Weiteren kann die zuständige Behörde gemäß 
§ 2 Absatz 1 Nummer 2 der BVDV-Verordnung die 
Impfung der Rinder eines bestimmten Gebietes ge-
gen die BVDV-Infektion verbieten, wenn Belange 
der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenste-
hen. 
 
Das Verbot der Impfung ist aus Gründen der Tier-
seuchenbekämpfung geeignet, erforderlich und 
angemessen. Durch den vom Land NRW bei der 
Europäischen Kommission eingereichten Antrag 
auf Genehmigung eines Programmes zur Tilgung 
von BVD, besteht das Ziel den Freiheitsstatus zu 
erlangen. Dieser Status kann nur erreicht werden, 
wenn die Impfung gegen das BVDV für gehaltene 
Rinder verboten ist. Des Weiteren verfolgt das 
Impfverbot den Zweck, zu verhindern, dass in Be-
trieben mit dem Status „frei von BVDV“ gegen 
BVDV geimpfte Rinder nicht von an BVDV erkrank-
ten Rindern zu unterscheiden sind und dadurch ein 
gewährter Status gefährdet würde. Dieses würde 
das Erkennen eines Seuchenausbruchs verzögern 
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und einschränken und ein frühzeitiges Einsetzen 
von Seuchenbekämpfungsmaßnahmen erschwe-
ren. Bei der Abwägung, ob im vorliegenden Fall ein 
milderes Mittel ausreicht, sind die Eigenschaften 
des Erregers sowie die Interessen der betroffenen 
Tierhalter in die Entscheidungsfindung eingeflos-
sen. 
 
Die Möglichkeit zur Anordnung der Impfung gegen 
BVD in einem infizierten Rinderbetrieb im Rahmen 
der Seuchenbekämpfung ist weiterhin gegeben. 
Auf Grundlage des Artikels 31 der Delegierten Ver-
ordnung 2020/689 können Impfungen als Risikom-
inderungsmaßnahmen zur Verhinderung einer Re-
infektion durch die zuständige Behörde angeordnet 
werden, das heißt Ausnahmen vom Impfverbot er-
teilt werden, wenn beispielsweise das BVDV in ei-
nen Bestand eingeschleppt wurde. In diesen Fällen 
kann die Impfung dazu beitragen, die Infektion in-
nerhalb des Bestandes einzudämmen. Zu diesem 
Zweck kann gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 der BVDV-
Verordnung die Impfung gegen die BVDV-Infektion 
angeordnet werden, soweit dies aus Gründen der 
Tierseuchenbekämpfung erforderlich ist. 
 
Begründung der Anordnung der sofortigen 
Vollziehung (zu III.) 
 
Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 4 der VwGO 
wurde unter III. die sofortige Vollziehung der unter 
I. und II. aufgeführten Maßnahmen angeordnet. 
Das Einlegen eines Rechtsbehelfs gegen diese 
Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung hätte 
somit keine aufschiebende Wirkung. 
 
Ein besonderes öffentliches Interesse für die An-
ordnung der sofortigen Vollziehung ist hier gege-
ben, da die Erlangung des Status „frei von BVD in 
Bezug auf gehaltene Rinder“ in Nordrhein-Westfa-
len erhebliche Vorteile für den Handel und die Ver-
marktung von Rindern bringt. Bei Nicht-Erreichung 
des Status ist für die Rinderhalter mit erheblichen 
wirtschaftlichen Nachteilen zu rechnen. Käme es 
hierbei durch Rechtsmittel mit aufschiebender Wir-
kung zu weiteren Impfungen mit BVDV kann die Er-
langung des Freiheitsstatus erschwert und erheb-
lich verzögert werden. 
 
Vor diesem Hintergrund müssen private Interessen 
und somit auch das Interesse an der aufschieben-
den Wirkung eines eingelegten Rechtsbehelfs vor 
dem öffentlichen Interesse an der Erlangung eines 
BVD-Freiheitsstatus zurückstehen. Die Maßnahme 
dient dem Schutz sehr hoher Rechtsgüter. Die Ge-
fahr einer Verzögerung der Erlangung des Status 
„frei von BVD in Bezug auf gehaltene Rinder“ und 
der damit verbundene wirtschaftliche Schaden sind 
höher einzuschätzen als persönliche Interessen an 
der aufschiebenden Wirkung als Folge eines ein-
gelegten Rechtsbehelfes. 
 
 
 
 

Begründung zu IV. 
 
Nach § 41 Absatz 4 Satz 3 Verwaltungsverfahrens-
gesetz NRW (VwVfG NRW) gilt ein Verwaltungsakt 
zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntma-
chung als bekannt gegeben und damit im Sinne 
von § 43 Absatz 1 VwVfG NRW als wirksam. Ge-
mäß § 41 Absatz 4 Satz 4 VwVfG NRW kann in 
einer Allgemeinverfügung wie dieser allerdings ein 
davon abweichender Tag, frühestens jedoch der 
auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt 
werden. 
 
Aufgrund der Eilbedürftigkeit wurde von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht und das Inkrafttre-
ten dieser Allgemeinverfügung für den 01.02.2022 
und damit einen Tag nach der ortsüblichen Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Hochsauerland-
kreises angeordnet. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann vor dem Verwal-
tungsgericht Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jäger-
straße 1, binnen eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift des/der Urkunden-
beamten/in der Geschäftsstelle Klage erhoben 
werden.  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines 
elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das 
elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verant-
wortenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem siche-
ren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht wer-
den. Die für die Übermittlung und Bearbeitung ge-
eigneten technischen Rahmenbedingungen be-
stimmen sich nach näherer Maßgabe der Verord-
nung über die technischen Rahmenbedingungen 
des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elekt-
ronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) 
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).  
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. 
Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben werden.  
Wird die Klage schriftlich oder zur Niederschrift er-
hoben, soll die angefochtene Verfügung in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden.  
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

1.) Weitere Informationen zu der o.a. ERVV 
erhalten Sie auf der Internetseite www.jus-
tiz.de.  

2.) Eine Klageerhebung hätte gem. § 80 Abs. 
2 Zff. 4 VwGO aufgrund der angeordneten 
sofortigen Vollziehung keine aufschie-
bende Wirkung und würde Sie daher nicht 
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von der Pflicht zur Beachtung bzw. Befol-
gung dieser Verfügung entbinden.  
Das Verwaltungsgericht Arnsberg kann die 
aufschiebende Wirkung der Klage auf An-
trag wiederherstellen. Ein derartiger An-
trag wäre beim Verwaltungsgericht in 
59821 Arnsberg, Jägerstraße 1, zu stellen. 
Diesem sollen zwei Kopien des entspre-
chenden Schriftsatzes beigefügt werden. 
Der Antrag kann auch bei der Geschäfts-
stelle des Verwaltungsgerichts in Arnsberg 
zu Protokoll gegeben werden. 

 
Allgemeine Hinweise 
 

1. Gemäß § 32 des Tiergesundheitsgesetzes 
handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich o-
der fahrlässig den vorgenannten Anord-
nungen zuwiderhandelt. Diese Ordnungs-
widrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
30.000 € geahndet werden. 
 

2. Jeder Verdacht der Erkrankung auf BVD 
ist dem Veterinär- und Lebensmittelüber-
wachungsamt des Hochsauerlandkreises 
unverzüglich anzuzeigen (§ 4 Tiergesund-
heitsgesetz). 

 
3. Die Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfü-

gung wird auf der Homepage des Hoch-
sauerlandkreises unter www.hochsauer-
landkreis.de veröffentlicht. 

 
Meschede, 31.01.2022 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsamt 
 
Im Auftrag: 
gez. 
Dr. Guzik 
 

 

7 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZTES 
ÜBER DIE UMWELTVERTRÄGLICH-
KEITSPRÜFUNG (UVPG) 

 
Antrag der Briloner Hartstein Werk GmbH & 

Co. KG  
auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 16 

BImSchG  
im Stadtgebiet Brilon 

 
Die Briloner Hartstein Werk GmbH & Co. KG, v. d. 
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Heiko Sykora mit Sitz in 
59929 Brilon hat beim Hochsauerlandkreis, als zu-
ständiger Genehmigungsbehörde, am 09.09.2020 
die Erteilung einer Genehmigung zur Steinbrucher-
weiterung Burhagen I in der Gemarkung Brilon, 
Flur 50, Flurstücke 198, 273/199 tlw. 219 tlw. und 
351 tlw. beantragt. 

Gegenstand des Antrags ist die Erweiterung der 
Gewinnungsflächen um 2,74 ha.  
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 2.1.1 des 
Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. 
BImSchV) genannten Anlagen.  
 
Das Vorhaben fällt unter Nr. 2.1.3 der Anlage 1 
UVPG. Gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 
Satz 1 UVPG ist für das Änderungsvorhaben eine 
allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchzuführen. Hierbei handelt es sich um 
eine überschlägige Prüfung unter Berücksichti-
gung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kri-
terien. Maßgeblich ist, ob das Vorhaben erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.  
 
Die Bewertung im Rahmen einer vorgeschriebe-
nen überschlägigen Prüfung anhand der vorgeleg-
ten Unterlage sowie eigener Recherchen und der 
für die Entscheidung maßgeblichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften ergab, dass durch das 
Vorhaben keine nachteiligen Umweltauswirkun-
gen entstehen können. Diese Bewertung stütz sich 
auf die vorgelegten Antragsunterlagen. Eine Be-
einträchtigung der Nutzungs- und Schutzkriterien 
ist nicht zu erwarten. Das beantragte Vorhaben be-
darf daher keiner Umweltverträglichkeitsprüfung.  
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar 
(§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach 
§ 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 31.01.2022 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40442-2020-04 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kraft 
 

 

8 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. §10 

DES VERWALTUNGSZUSTELLUNGS-
GESETZES FÜR DAS LAND NORD-
RHEIN-WESTFALEN (LANDESZUSTEL-
LUNGSGESETZ – LZG NRW) 

 
Der nachstehend bezeichnete Bußgeldbescheid 
wird hiermit für den Hochsauerlandkreis, Fach-
dienst 34 - Verkehrsordnungswidrigkeiten, Eich-
holzstr. 11, 59821 Arnsberg, öffentlich zugestellt. 

 

Bußgeldbescheid vom  28.10.2021 

Aktenzeichen H10/552345826-13 

 

 

http://www.hochsauerlandkreis.de/
http://www.hochsauerlandkreis.de/
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Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für 
die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder un-
beabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zu-
sammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Dar-
über hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bi-
lanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstel-
lung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-
schriften zu ermöglichen, und um ausreichende ge-
eignete Nachweise für die Aussagen im Lagebe-
richt erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten o-
der unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Si-
cherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-
sche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-
lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken 
wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentli-
che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-
gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten können.  

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die 
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prü-
fung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlun-
gen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und da-
mit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Ange-
messenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
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Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben un-
angemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Er-
eignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-
mittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage der Gesellschaft. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen An-
nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu 
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Anga-
ben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeut-
same Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwa-
iger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Der Jahresabschluss 2020 mit Lagebericht liegt bis 
zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses 
zur Einsichtnahme während der Dienststunden im 
Kreishaus Meschede, Steinstraße 27, 59872 
Meschede, Zimmer 484, aus. 
 
Meschede, 26.01.2022 
 
gez. 
Peter Brandenburg 
Geschäftsführer 
 

 




